Eine Lernortkooperation ist ein wichtiges Gremium für alle ausbildenden Betriebe. Hier können Vertreter der Betriebe und die Berufsschule in einen direkten Dialog treten, Beschlüsse fassen und Vereinbarungen treffen. Lernortkooperationen finden zweimal je Schuljahr statt. Alle ausbildenden Betriebe erhalten eine Einladung. Nachfolgend haben wir Ihnen einen Auszug aus dem Hamburgischen Schulgesetz abgedruckt.   

§ 78 a Lernortkooperationen

(1) An staatlichen berufsbildenden Schulen sind berufsbezogene Lernortkooperationen einzurichten. Sie sollen die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen fördern und durch Absprachen die Qualität der Berufsausbildung weiterentwickeln. Für Berufe mit ähnlichen Berufsbildern können berufsübergreifende Lernortkooperationen gebildet werden.

(2) In die berufsbezogenen Lernortkooperationen kann jeder in einem entsprechenden Beruf ausbildende Betrieb, jede überbetriebliche Ausbildungseinrichtung, jeder Praktikumsbetrieb sowie die jeweilige Innung oder der jeweilige Fachverband je eine Vertreterin oder einen Vertreter entsenden. Den Lernortkooperationen gehören ferner die im entsprechenden Bildungsgang unterrichtenden Lehrkräfte an. 

(3) Die Lernortkooperationen sollen insbesondere 

1. an der Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte und der Ausbildungsqualität

mitwirken,

2. betriebliches und schulisches Wissen gegenseitig nutzbar machen,

3. die Ausbildungsinhalte zwischen Betrieb und Schule abstimmen,

4. an der Ausgestaltung der Bildungspläne mitwirken,

5. die jeweiligen Schulvorstände in strategischen Fragen, insbesondere bei der Ausrichtung und Organisation der Ausbildung und bei größeren Investitionsvorhaben, beraten,

6. Kooperationen von Betrieben und Schule vereinbaren,

7. Zusatzqualifikationen und Förderangebote für einzelne Schülergruppen entwickeln,

8. die nähere Ausgestaltung der Organisationsformen des Berufsschulunterrichtes unter Berücksichtigung der Vorgaben und der Erfordernisse des Gesamtsystems der jeweiligen beruflichen Schule vereinbaren.

(4) Die Lernortkooperationen können Ausschüsse bilden. Näheres zum Verfahren, insbesondere zu den Teilversammlungen und Ausschüssen, können die Lernortkooperationen durch Geschäftsordnung bestimmen.
